
 

 
Städtische Musikschule Ostfildern 
Esslinger Str. 26 
73760 Ostfildern 
 
 
 

Anmeldung zur Musikschule 
„Elementares Musizieren“ 
 

 

Kind 

 

 
 
 
Tel.: 0711/3404-810 
Fax: 0711/3404-840 
E-Mail: musikschule@ostfildern.de 
Internet: www.musikschule-ostfildern.de 
Sprechzeiten Nellingen:  
Dienstag: 10-12 und 15-17 Uhr  
Donnerstag: 10-12 und 15-17 Uhr  
Sprechzeiten Scharnhauser Park: 
Montag: 14-16 Uhr 

 

Vorname                      

Name                      

Geburtsdatum              weiblich  männlich 

Kindergarten                      

Wichtig! Voraussichtlicher Einschulungstermin             

 

Erziehungsberechtigter 
 

Vorname                      

Name                      

PLZ /    Ort                      

Ortsteil                      

Straße/Hausnummer                      

Telefon vormittags                      

Telefon mobil                      

E-Mail                      

  Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Email Adresse oder Mobilnummer ändern, sonst werden Sie bei einem  

  Unterrichtsausfall nicht benachrichtigt. 

 Markieren Sie bitte den gewünschten Kurs mit einer „1“/ Alternativen mit einer „2“ 
 

        Baby-Musik   ab 3 Monaten 

                      Ruit, Bürgerhaus                  □   Dienstagvormittag 

 
Eltern-Kind-Kurse   ab 18 Monate 

Ruit, Bürgerhaus                   □ Dienstagnachmittag ab 18 Monate 

Scharnhauser Park □ Freitagvormittag ab 18 Monate 

                                                 □ Freitagnachmittag ab 3 Jahre  

Scharnhausen □ Montagnachmittag ab 3 Jahre 

Kemnat                                   □ Donnerstagnachmittag ab 3 Jahre 
 
Musikalische Früherziehung (MFE) Zwei Jahre vor der voraussichtlichen Einschulung 

Nellingen: □ Dienstag □ Donnerstag 

Scharnhauser Park: □ Montag □ Mittwoch 

Ruit: □ Montag 

Kemnat: □ Donnerstag 

Scharnhausen □ Montag 
 

Einen Bescheid erhalten Sie frühestens im August. 
 

Besondere Wünsche: 

mailto:musikschule@ostfildern.de%09


 

 
 

Wir besitzen den Ostfildernpass der Stadt Ostfildern:      ja                  nein 

Bitte diesen ggf. nach der Aufnahmebestätigung, jedoch bis spätestens 1.12. des laufenden Jahres im 
Sekretariat vorlegen. 
 
 
Auszug aus der Schulordnung und Schulgeldordnung: 
 
§ 5 der Schulordnung: An- und Abmeldung der Schüler: 
(5) Der Unterrichtsvertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein halbes Schuljahr, wenn der 
Schüler sich nicht gemäß Abs. (6) abmeldet. 
(6) Abmeldungen sind grundsätzlich nur  zum Ende eines Schulhalbjahres (28./29.2 bzw. 31.8.) jeden Jahres möglich. Sie 
müssen der Geschäftsstelle spätestens 2 Monate vorher zum jeweils vorangehenden 2. Januar bzw. 
1. Juli schriftlich zugegangen sein. 
 
§ 3 der Schulgeldordnung: Fälligkeit 
(1) Die Schulgeldpflicht entsteht bei Schuljahresbeginn. Das Schulgeld ist ein Jahresentgelt und ist in zwölf gleichen 
Beträgen zu Beginn eines jeden Monats zu bezahlen. 
 
 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie ihre Einwilligung, dass die umseitig genannten personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Datenverarbeitung verwendet und genutzt werden. Ihre freiwillig gemachten Angaben sind zu Zwecken der 

Unterrichtserteilung, der Abwicklung der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten und der Email- Versendung notwendig. 

Bei Verweigerung der Angabe dieser Daten kann die Musikschule keinen Unterricht erteilen. 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten. Die Daten 

werden gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung der Daten, zudem können Sie jederzeit Widerspruch gegen diese Einwilligung einlegen. 
 
Widerrufsbelehrung 
 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Städtische Musikschule Ostfildern 
Esslinger Str. 26 
73760 Ostfildern 
Fax: 0711 3404 840 oder musikschule@ostfildern.de 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung 
 

 
 

Schul-und Schulgeldordnung, datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung und Widerrufsbelehrung habe ich gelesen 
und erkenne sie hiermit an. 

 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift  (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

 

mailto:musikschule@ostfildern.de

